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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Europäischer Ausschuss der Regionen - CALRE 
Konsultation der CALRE-Mitglieder zur Vorbereitung des Arbeitsprogramms der 
Europäischen Kommission 2022 
Teil VIII - Verkehrspolitik 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 37. Sitzung am 13. April 2021 im Wege der Vorprü-
fung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am Konsulta-
tionsverfahren des Europäischen Ausschusses der Regionen - CALRE erforder-
lich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren Teil VIII - Verkehrs-
politik zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wohnen, Bau und Ver-
kehr zu überweisen (§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Der Bayerische Landtag hat neben weiteren Regionalparlamenten in Europa im Jahr 
2020 die Zusage für eine Beteiligung am gemeinsamen Pilotprojekt des Europäischen 
Ausschusses der Regionen (AdR) und der Konferenz der Europäischen Regionalen 
Gesetzgebenden Parlamente (CALRE) „Input aus politischen Debatten in Regional-
parlamenten“ erhalten. Das Projekt zielt darauf ab, in der prälegislativen Phase Ein-
fluss auf das Jahresarbeitsprogramm der Europäischen Kommission zu nehmen und 
Regionalparlamente mit ihren Anliegen möglichst früh in die Gestaltung des jährlichen 
Arbeitsprogramms der Kommission einzubeziehen. 

Der AdR befragt mit aktuell eröffneter Konsultation die CALRE-Mitglieder zur Vorbe-
reitung des Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2022 mit Einrei-
chungsfrist zum 1. Juni 2021. Regionalparlamente – so auch der Bayerische Landtag 
als Mitglied der CALRE – sind aufgerufen, zum Kommissionsarbeitsprogramm 2022 
Debatten mit politischen Mandatsträgern in ihren Parlamenten zu europapolitischen 
Themen zu führen. Die vollständigen Unterlagen der CALRE-Konsultation sind in den 
Ausschussmaterialien abgelegt. 

Die Fachausschüsse werden gebeten, baldmöglichst eine Stellungnahme zu den ih-
rem Zuständigkeitsbereich zugewiesenen Themenbereich(en) der Konsultation sowie 
ggf. weiteren Themen oder Aspekten aus ihrem Zuständigkeitsbereich mit Einfluss auf 
Relevanz für das Arbeitsprogramm 2022 der EU-Kommission zu erarbeiten. 

 

 

https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/blick-nach-europa/11032020-landtag-beteiligt-sich-an-eu-pilotprojekt/
https://cor.europa.eu/de
https://www.calrenet.eu/
https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/blick-nach-europa/17012020-erster-landtagsvizepraesident-karl-freller-vertritt-den-bayerischen-landtag-bei-europaeischer-konferenz-calre/
https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/blick-nach-europa/17012020-erster-landtagsvizepraesident-karl-freller-vertritt-den-bayerischen-landtag-bei-europaeischer-konferenz-calre/


Drucksache  18/15238 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 2 

 

Die Zusammenführung der Ergebnisse der federführenden Beratungen in den Fach-
ausschüssen erfolgt im Rahmen der Endberatung des Europaausschusses und fließt 
als Beitrag des Bayerischen Landtags in das AdR - CALRE Pilotprojekt „Input aus po-
litischen Debatten in Regionalparlamenten“ ein. Der Beitrag wird außerdem unmittel-
bar an die Europäische Kommission weitergeleitet. 

 

Informationen zur Konsultation:  

Zur Konsultation wurden sechs Rahmenpapiere zu den Themen vorgelegt, die der 
AdR als besonders relevant für die regionale und lokale Ebene einstuft und den regio-
nalen Parlamenten zur Prüfung und Vorbereitung von Beiträgen zum Arbeitspro-
gramm der Europäischen Kommission für 2022 vorschlägt: 

1. Migration und Asyl  

2. Verwirklichung des europäischen Grünen Deals 

3. Hin zu einer europäischen Gesundheitsunion 

4. Digitalisierung im Rahmen des Wiederaufbaus nach der COVID-19-Krise 

5. Beschäftigung und Sozialpolitik 

6. Verkehrspolitik 

Zu jedem dieser Themen werden eine allgemeine Einführung sowie ergänzende Infor-
mationen zu besonderen Unterthemen sowie konkrete Fragen gegeben, mit denen 
sich die CALRE-Mitglieder befassen können. 

Darüber hinaus begrüßen die Organisationen CALRE und AdR auch Beiträge zu an-
deren Themen für das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2022, die 
nicht in einem der beigefügten Rahmenpapiere behandelt werden. Den Rahmen für 
die Ausgestaltung der Arbeitsprogramme der Kommission 2020 bis 2024 bilden die 
Politischen Leitlinien der Kommissionspräsidentin von der Leyen 2020-2024. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI_NXMr_7vAhWF6aQKHeE3B5EQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fpolitical-guidelines-next-commission_de.pdf&usg=AOvVaw1Twk6AvP4M6AYagm_5v4CH
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 18/15238 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Europäischer Ausschuss der Regionen - CALRE 
Konsultation der CALRE-Mitglieder zur Vorbereitung des Arbeitsprogramms der 
Europäischen Kommission 2022 
Teil VIII - Verkehrspolitik 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme 
ab: 

Die Verkehrspolitik der Europäischen Union hat bereits in den vergangenen Jah-
ren viele wichtige Weichen für eine umweltbewusste und kluge Mobilität gestellt. 
Die Strategie der Kommission für nachhaltige und intelligente Mobilität setzt diese 
Verkehrspolitik nun konsequent weiter fort und wird deshalb durch den Bayeri-
schen Landtag ausdrücklich begrüßt. Der Bayerische Landtag befürwortet ihre 
Zielvorgabe, einen klimaneutralen, digitalisierten, wettbewerbsfähigen und effi-
zienten Verkehrssektor zu erreichen. Bayern steht zu seiner Klimaverantwortung 
und bekennt sich dabei ausdrücklich auch zu den neuen Klimazielen der Europäi-
schen Kommission, die Treibhausgasemissionen 2030 im Vergleich zu 1990 um 
mindestens 55 Prozent zu reduzieren. Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors 
spielt bei der Erreichung der EU-Klimaziele eine wichtige Rolle. Das Bekenntnis 
der EU-Kommission zur Technologieneutralität und der Gleichbehandlung aller 
Verkehrsträger wird entschieden befürwortet. Gleichzeitig muss jedoch eine nach-
haltige und intelligente Mobilitätsstrategie ganzheitlich gedacht werden. Dies um-
fasst sowohl die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Land und 
Stadt als auch der Einbezug aller Bürgerinnen und Bürger. Denn Mobilität ist ein 
Grundbedürfnis und muss auch in der Zukunft für jeden zugänglich, komfortabel 
und bezahlbar bleiben. 

Es ist geplant, der Entwicklung der derzeit freiwilligen Pläne für nachhaltige städti-
sche Mobilität auf lokaler Ebene im Hinblick auf eine künftige EU-Finanzierung ei-
nen verbindlicheren Charakter zu geben, etwa durch eine Richtlinie zu Plänen für 
nachhaltige städtische Mobilität. Das hieße, dass die Städte, statt sich auf die Ver-
netzung und den Austausch sowie auf die Förderung des Wettbewerbs um die in-
novativsten Planungsverfahren zu konzentrieren, per Gesetz zur Entwicklung die-
ser Pläne verpflichtet wären. Nachgedacht wird auch über Anreize für Nutzer, sich 
für nachhaltige Verkehrsträger zu entscheiden, beispielsweise durch Regelungen 
für den Zugang von Fahrzeugen zum städtischen Raum (urban vehicle access re-
gulation, UVAR), belastungsabhängige Abgaben, Entgelte für die Infrastrukturnut-
zung oder Niedrigemissionszonen.  
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Ein leistungsfähiger und attraktiver Öffentlicher Personenverkehr spielt beim Kli-
maschutz eine zentrale Rolle. Zur überregionalen Verbindung gilt es verlässliche 
und flächenerschließende Angebote zu schaffen. Zur Steigerung der Attraktivität 
nachhaltiger Mobilitätsangebote im urbanen Bereich hat die multimodale Verknüp-
fung der Verkehrsmittel des Umweltverbunds daher hohe Priorität. Mobility-as-a-
Service-Dienste, wie Carsharing, Ride-pooling und Leihfahrräder, bilden zusam-
men mit dem ÖPNV ein umfassendes und individualisierbares Mobilitätsangebot. 
Die Anteile des Fuß- und Radverkehrs müssen erhöht werden. Multimodale Mobi-
litätsangebote müssen zuverlässig Reiseinformationen sowie einfache Zugangs- 
und Abrechnungssysteme bieten. Zudem müssen immer auch die Besonderheiten 
des ländlichen Raums berücksichtigt werden.  

In den vergangenen Jahren hat der AdR im Rahmen der Taskforce für Subsidiari-
tät das Konzept der „aktiven Subsidiarität“ entwickelt, das auf einem Verfahren be-
ruht, ein gemeinsames Verständnis von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit und 
eine stärkere Beteiligung aller Interessenträger und insbesondere nationaler, loka-
ler und regionaler Behörden zu erreichen, die bei der Umsetzung des Unions-
rechts vor Ort häufig eine besondere Rolle spielen. 

In der städtischen Mobilität muss auch in Zukunft das Subsidiaritätsprinzip gelten. 
Das Konzept der „aktiven Subsidiarität“ wird in diesem Zusammenhang allerdings 
kritisch gesehen. Regelungskompetenzen werden dadurch nicht an die Regionen 
rückübertragen. Stattdessen wird den Regionen lediglich ein Mitspracherecht ein-
geräumt. Gerade im Bereich der städtischen Mobilität sollte aber die Regelungs-
kompetenz lokal verankert bleiben. Mögliche Pläne der EU-Kommission die ur-
bane Verkehrsplanung im Rahmen der Überarbeitung des Pakets zur Mobilität in 
der Stadt regulieren zu wollen, werden deshalb nicht unterstützt. Die EU sollte 
sich hier auch künftig auf Anreize z.B. in Form von Förderungen beschränken. 

Eine verstärkte Koordinierung sollte dort stattfinden, wo gemeinsame Standards, 
allen voran bei der Ladeinfrastruktur, einen niedrigschwelligen Anreiz für den Um-
stieg auf nachhaltige Verkehrsmittel bieten. 

Berichterstatterin: Inge Aures 
Mitberichterstatter: Josef Schmid 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation (§ 83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Woh-
nen, Bau und Verkehr federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat das Konsultati-
onsverfahren endberaten. 

2. Der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr hat das Konsultationsverfahren 
in seiner 38. Sitzung am 4. Mai 2021 beraten und e i n s t i m m i g beschlos-
sen, die Federführung zu übernehmen (§ 83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr hat das Konsultationsverfahren 
in seiner 40. Sitzung am 15. Juni 2021 federführend beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 41. Sitzung am 
22. Juni 2021 endberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
empfohlen, der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zuzu-
stimmen mit der Maßgabe, dass folgender Absatz angefügt wird: „Der Be-
schluss des Bayerischen Landtags wird als Konsultationsbeitrag an den AdR 
und CALRE übermittelt. Der Beschluss wird auch an die Europäische Kommis-
sion, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den 
Deutschen Bundestag übermittelt.“. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Europäischer Ausschuss der Regionen – CALRE 

Konsultation der CALRE-Mitglieder zur Vorbereitung des Arbeitsprogramms der 
Europäischen Kommission 2022 

Teil VIII – Verkehrspolitik 

Drs. 18/15238, 18/16643 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnehme ab: 

Die Verkehrspolitik der Europäischen Union hat bereits in den vergangenen Jahren 
viele wichtige Weichen für eine umweltbewusste und kluge Mobilität gestellt. Die Stra-
tegie der Kommission für nachhaltige und intelligente Mobilität setzt diese Verkehrspo-
litik nun konsequent weiter fort und wird deshalb durch den Bayerischen Landtag aus-
drücklich begrüßt. Der Bayerische Landtag befürwortet ihre Zielvorgabe, einen klima-
neutralen, digitalisierten, wettbewerbsfähigen und effizienten Verkehrssektor zu errei-
chen. Bayern steht zu seiner Klimaverantwortung und bekennt sich dabei ausdrücklich 
auch zu den neuen Klimazielen der Europäischen Kommission, die Treibhausgasemis-
sionen 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren. Die De-
karbonisierung des Verkehrssektors spielt bei der Erreichung der EU-Klimaziele eine 
wichtige Rolle. Das Bekenntnis der EU-Kommission zur Technologieneutralität und der 
Gleichbehandlung aller Verkehrsträger wird entschieden befürwortet. Gleichzeitig muss 
jedoch eine nachhaltige und intelligente Mobilitätsstrategie ganzheitlich gedacht wer-
den. Dies umfasst sowohl die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Land 
und Stadt als auch den Einbezug aller Bürgerinnen und Bürger. Denn Mobilität ist ein 
Grundbedürfnis und muss auch in der Zukunft für jeden zugänglich, komfortabel und 
bezahlbar bleiben. 

Es ist geplant, der Entwicklung der derzeit freiwilligen Pläne für nachhaltige städtische 
Mobilität auf lokaler Ebene im Hinblick auf eine künftige EU-Finanzierung einen ver-
bindlicheren Charakter zu geben, etwa durch eine Richtlinie zu Plänen für nachhaltige 
städtische Mobilität. Das hieße, dass die Städte, statt sich auf die Vernetzung und den 
Austausch sowie auf die Förderung des Wettbewerbs um die innovativsten Planungs-
verfahren zu konzentrieren, per Gesetz zur Entwicklung dieser Pläne verpflichtet wären. 
Nachgedacht wird auch über Anreize für Nutzer, sich für nachhaltige Verkehrsträger zu 
entscheiden, beispielsweise durch Regelungen für den Zugang von Fahrzeugen zum 
städtischen Raum (urban vehicle access regulation, UVAR), belastungsabhängige Ab-
gaben, Entgelte für die Infrastrukturnutzung oder Niedrigemissionszonen. 

Ein leistungsfähiger und attraktiver Öffentlicher Personenverkehr spielt beim Klima-
schutz eine zentrale Rolle. Zur überregionalen Verbindung gilt es verlässliche und flä-
chenerschließende Angebote zu schaffen. Zur Steigerung der Attraktivität nachhaltiger 
Mobilitätsangebote im urbanen Bereich hat die multimodale Verknüpfung der Verkehrs-
mittel des Umweltverbunds daher hohe Priorität. Mobility-as-a-Service-Dienste, wie 
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Carsharing, Ride-pooling und Leihfahrräder, bilden zusammen mit dem ÖPNV ein um-
fassendes und individualisierbares Mobilitätsangebot. Die Anteile des Fuß- und Rad-
verkehrs müssen erhöht werden. Multimodale Mobilitätsangebote müssen zuverlässig 
Reiseinformationen sowie einfache Zugangs- und Abrechnungssysteme bieten. Zudem 
müssen immer auch die Besonderheiten des ländlichen Raums berücksichtigt werden. 

In den vergangenen Jahren hat der AdR im Rahmen der Taskforce für Subsidiarität das 
Konzept der „aktiven Subsidiarität“ entwickelt, das auf einem Verfahren beruht, ein ge-
meinsames Verständnis von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit und eine stärkere 
Beteiligung aller Interessenträger und insbesondere nationaler, lokaler und regionaler 
Behörden zu erreichen, die bei der Umsetzung des Unionsrechts vor Ort häufig eine 
besondere Rolle spielen. 

In der städtischen Mobilität muss auch in Zukunft das Subsidiaritätsprinzip gelten. Das 
Konzept der „aktiven Subsidiarität“ wird in diesem Zusammenhang allerdings kritisch 
gesehen. Regelungskompetenzen werden dadurch nicht an die Regionen rückübertra-
gen. Stattdessen wird den Regionen lediglich ein Mitspracherecht eingeräumt. Gerade 
im Bereich der städtischen Mobilität sollte aber die Regelungskompetenz lokal veran-
kert bleiben. Mögliche Pläne der EU-Kommission, die urbane Verkehrsplanung im Rah-
men der Überarbeitung des Pakets zur Mobilität in der Stadt regulieren zu wollen, wer-
den deshalb nicht unterstützt. Die EU sollte sich hier auch künftig auf Anreize z. B. in 
Form von Förderungen beschränken. 

Eine verstärkte Koordinierung sollte dort stattfinden, wo gemeinsame Standards, allen 
voran bei der Ladeinfrastruktur, einen niedrigschwelligen Anreiz für den Umstieg auf 
nachhaltige Verkehrsmittel bieten. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird als Konsultationsbeitrag an den AdR 
und CALRE übermittelt. Der Beschluss wird auch an die Europäische Kommission, das 
Europäische Parlament und den Deutschen Bundestag übermittelt. 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die SPD, die FREI­

EN WÄHLER, die CSU, die FDP und die AfD. Stimmenthaltungen? – Das ist der Ab­

geordnete Plenk (fraktionslos). Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.
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